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1 Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Am 1. März 2016 hat der Gemeinderat Langenpreising die 15. Änderung des am 4. 
November 1996 genehmigten Flächennutzungsplans zur Ausweisung einer kleinen 
Dorfgebietsfläche in Langenpreising (Fläche A), eines Wohngebiets und Mischbau-
flächen in Langenpreising (Fläche B), ein Gewerbegebiet in Langenpreising (Fläche 
C) und ein Wohngebiet in Zustorf (Fläche D) beschlossen. Die Planungsbereiche 
sind bisher als Fläche für die Landwirtschaft und als Grünfläche dargestellt. Ein 
Wohngebiet wird zugunsten landwirtschaftlicher Flächen aus dem Flächennutzungs-
plan herausgenommen (Fläche E). 

Die zuständige Untere Naturschutzbehörde Landkreis Erding fordert zu der kleinen 
Dorfgebietsfläche in Langenpreising (Fläche A), dem Wohngebiet und Mischbauflä-
chen in Langenpreising (Fläche B) und dem Wohngebiet in Zustorf (Fläche D) eine 
artenschutzrechtliche Potentialabschätzung, da hier das Vorkommen und eine Be-
troffenheit europarechtlich geschützter Arten (europäischen Vogelarten gem. Art. 1 
Vogelschutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) möglich sei. 

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Potentialabschätzung werden auf Basis 
einer Ortseinsicht mögliche Vorkommen entsprechender geschützter Arten darge-
stellt, mögliche Betroffenheiten thematisiert, sowie diese Ergebnisse artenschutz-
rechtlich gewürdigt und Empfehlungen zu weiterem Erfassungsbedarf gegeben. 

 

1.2 Untersuchungsgebiet und Methodik 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Gemeinde Langenpreising im Landkreis Erding 
und umfasst die drei von einander isolierten Teilflächen „Kleine Dorfgebietsfläche in 
Langenpreising“ (Fläche A), „Wohngebiet und Mischbauflächen an der Prisostraße in 
Langenpreising“ (Fläche B) und „Wohngebiet in Zustorf“ (Fläche D) (siehe Abb.1) für 
die von der Unteren Naturschutzbehörde eine artenschutzrechtliche Potentialab-
schätzung gefordert wurde. Zusätzlich wurde für alle drei Flächen auch das angren-
zende Umland begutachtet. 

Die Flächen wurden am 12.09.2018 nachmittags durch B.Eng. J. Kiefer hinsichtlich 
des Lebensraumpotentials artenschutzrechtlich relevanter Tier-/Pflanzenarten (Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten) begutachtet. 
Die Witterung während der Ortseinsicht war warm und trocken, bei sonnigem Wetter 
mit ca. 25°C Lufttemperatur und wenig Wind. 
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Abb. 1: Untersuchte Flächen zur Flächennutzungsplanänderung: Kleine Dorfgebietsfläche in 

Langenpreising (Fläche A), Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in 

Langenpreising (Fläche B) und Wohngebiet in Zustorf (Fläche D); (Abbildung aus Be-

gründung zur Flächennutzungsplanänderung, architekturbüro pezold) 
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2 Bestandsbeschreibung und Photodokumentation 

2.1 Kleine Dorfgebietsfläche in Langenpreising (Fläche A) 

Es handelt sich bei der kleinen Dorfgebietsfläche in Langenpreising um Teilflächen 
gärtnerisch genutzter Privatgrundstücke. Diese konnten bei der Ortseinsicht nur von 
außen begutachtet werden, ein Betreten war nicht möglich. Die Nutzung auf den 
Grundstücken entspricht typischen Privatgärten mit mehr oder weniger häufig ge-
schnittenen Rasenflächen, Gemüse- und Staudenbeeten, Zier- und Obstgehölzen 
unterschiedlichen Alters und Lagerplätzen, insbesondere für Brennholz. Nach Wes-
ten grenzt die bestehende Bebauung zur Prisostraße die Fläche ab, südlich stockt 
ein dichter Nadelholzbestand und im Osten folgt ein Gehöft mit Streuobstwiese und 
eher extensiv genutzten und blütenreichen Grünlandflächen. Weiter im Osten folgt 
die von Süd nach Nord fließende Strogn mit arten- und strukturreichen Uferberei-
chen. 

 

 

Abb. 2: Ostgrenze der Kleinen Dorfgebietsfläche in Langenpreising (Fläche A) 
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2.2 Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in Langenpreising (Fläche 
B) 

Die überplante Fläche zum Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in 
Langenpreising besteht zum größten Teil aus landwirtschaftlich genutzten Ackerflä-
chen, sowie einem Teilbereich bereits bebauter Grundstücke. Die Ackerflächen sind 
Teil eines großflächig landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiets, das sich zwi-
schen Langenpreising im Norden und Osten, Zustorf im Nordwesten, Berglern im 
Südwesten und dem Mittleren Isarkanal im Süden erstreckt. Durch den Flächenanteil 
mit bereits bestehender Bebauung verläuft die Prisostraße in Nord-Südrichtung, die 
im Planungsbereich mehrere ältere Alleebäume (insbesondere zwei ältere Eschen 
mit Brusthöhendurchmessern von ca. 50 cm) aufweist. Die Gärten der bestehenden 
Bebauung konnten bei der Ortseinsicht nur von außen begutachtet werden. Die Gär-
ten östlich der Prisostraße sind dabei offensichtlich eher jüngeren Datums, weisen 
keinen Altbaumbestand auf und werden eher intensiv gepflegt. Die Gärten der Be-
bauung westlich der Prisostraße hingegen zeigen ein deutlich strukturreicheres, gut 
eingewachsenes Bild, insbesondere sind hier auch alte Obstbäume vorhanden. Die-
se Grünstruktur zieht sich nach Südosten außerhalb des überplanten Bereichs wei-
ter mit einem älteren, strukturreichen Gehölzbestand. 

 

 

Abb. 3: Blick über die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des geplanten Wohnge-

biet mit Mischbauflächen an der Prisostraße (Fläche B) 
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Abb. 4: Blick entlang der Prisostraße mit Allebäumen innerhalb des geplanten Wohngebiet mit 

Mischbauflächen an der Prisostraße (Fläche B) 

 

2.3 Wohngebiet in Zustorf (Fläche D) 

Bei der zur Ausweisung als Wohngebiet in Zustorf vorgesehenen Fläche entlang der 
Oberen Römerstraße handelt es sich überwiegend um eine intensiv genutzte Acker-
fläche, sowie eine kleinere Grünlandfläche (ebenso intensiv genutzt) im Ostteil der 
Fläche. Östlich grenzt bestehende Wohnbebauung an, nördlich der Oberen Römer-
straße liegt ein größerer Weiler und nach Süden und Westen folgt die offene Feld-
flur. Die Ackerfläche ist Teil des bereits bei dem Wohngebiet mit Mischbauflächen an 
der Prisostraße beschriebenen großflächigen landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Gebiets. Am Westrand liegt knapp außerhalb der Fläche ein kleineres Erdgasvertei-
lerhäuschen und eine Robinie mit einem Brusthöhendurchmesser von ca. 50 cm. 
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Abb. 5: Blick nach Osten über die geplante Fläche des Wohngebiets in Zustorf (Fläche D) 
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3 Faunistische Habitatanalyse mit artenschutzrechtlicher Einschätzung 

3.1 Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Entsprechend der bei der Begehung angetroffenen Lebensräume und der festge-
stellten Habitatstrukturen in den Untersuchungsgebieten und der Auswertung der 
Verbreitungskarten und der Daten der Arbeitshilfe zur saP (BAYLFU), sowie ein-
schlägiger Atlaswerke, sind von den Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-
RL in den Teilgebieten grundsätzlich Vorkommen von Fledermäusen und Reptilien 
möglich. Auf diese Artengruppen bzw. einzelne Arten wird im Folgenden in Bezug-
nahme auf die einzelnen Teilflächen näher eingegangen. 

 

Fledermäuse 

Unabhängig vom tatsächlichen Arteninventar möglicher Fledermausvorkommen sind 
bezüglich der Fledermäuse für die Teilgebiete potentiell Betroffenheiten einerseits 
durch Quartierverluste, als auch durch Zerschneidungswirkungen und Verluste von 
Jagdhabitaten möglich.  

Eine erhebliche Zerschneidung wichtiger Durchflugsrouten ist dabei für keines der 
Teilgebiete zu erwarten, ebenso ist bei einem anzunehmenden Verlust von Jagdha-
bitaten bei Eingriffen und Vorhaben keinesfalls davon auszugehen, dass es sich bei 
den überplanten Flächen insbesondere aufgrund der hier vorherrschenden Nutzun-
gen, um essentielle Lebensraumbestandteile in der Umgebung vorkommender Fle-
dermäuse handelt, deren Verlust zu einer Schädigung dieser Vorkommen führen 
würde. 

Quartiermöglichkeiten bestehen grundsätzlich in den Teilgebieten „Wohngebiet mit 
Mischbauflächen an der Prisostraße in Langenpreising“ und „Kleine Dorfgebietsflä-
che in Langenpreising“, da hier bei der Ortsbegehung sowohl entsprechend nutzbare 
Nischen an Gebäudefassaden als auch mögliche Baumhöhlen und Halbhöhlen im 
Gehölzbestand (v.a. in Obstbäumen) angetroffen wurden. Voraussichtlich handelt es 
hierbei allerdings nur um Möglichkeiten für eine sommerliche Zwischen- und Einzel-
quartiersnutzung, wobei entsprechend nutzbare Strukturen in der Regel im Sied-
lungsraum und in der Kulturlandschaft keine Mangelstruktur darstellen, sodass bei 
Eingriffen und Vorhaben eintretende Verluste dieser Quartiertypen wegen der allge-
meinen Verfügbarkeit derartiger Strukturen im räumlichen Zusammenhang nicht die 
Schädigungsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllen. 

Allerdings sind auch höherwertige Quartiertypen, insbesondere Winterquartiere und 
Wochenstuben von Fledermäusen, innerhalb der genannten Bereiche derzeit nicht 
sicher auszuschließen. Derartige höherwertige Quartiertypen müssten entsprechend 
artenschutzrechtlich mit geeigneten Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) behandelt werden, unter Umständen 
kann auch eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen entsprechend § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich werden. Dies gilt für den unwahrscheinlichen Fall des Vor-
handenseins eines höherwertigen Quartiertyps einer Fledermausart, für die keine 
ausreichende Erfolgswahrscheinlichkeit bei vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
besteht. Ein typischer Fall wäre hier z.B. ein Wochenstubenquartier des Großen 
Mausohrs in einem Dachboden, da deren Wochenstuben besonders traditionell ge-
nutzt werden und die Tiere sich daher nicht zur Nutzung eines Ersatzquartiers verlei-
ten lassen. 
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Zur Beurteilung, ob entsprechende höherwertige Quartiere überhaupt zu erwarten 
sind, kann eine Grunduntersuchung der Fledermausaktivität hilfreiche Hinweise lie-
fern. 

 

Reptilien 

Grundsätzlich erscheint von den Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
nur ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) möglich, andere 
Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund ihrer bekannten 
Verbreitung und/oder fehlender geeigneter Lebensräume ausgeschlossen werden. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Teilgebiete „Wohngebiet in Zustorf“ und 
„Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in Langenpreising“ sind dabei 
als Lebensraum für die Zauneidechse von vornherein ungeeignet, selbiges gilt auf-
grund der Kleinflächigkeit, sowie fehlender Strukturelemente und einer auch hier 
vorherrschenden intensiven Pflege auch für die zwischen den Ackerparzellen oder 
entlang von Wegen und Straßen verlaufenden schmalen Ackerrandstreifen. 

Auch für die strukturreichen Gärten und Gehölzflächen im Bereich der Bebauung der 
Teilfläche „Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in Langenpreising“ 
sind voraussichtlich keine Zauneidechsenvorkommen zu erwarten, da diese Flächen 
für eine dauerhafte Ansiedlung einer Population in Anbetracht der vorhandenen, für 
die Art nur geringwertigen Lebensräume für sich genommen zu klein sind, und wei-
terhin durch intensive landwirtschaftlichen Nutzungen und Verkehrswege von mögli-
chen Spenderpopulation am Isarkanal und an der Strogn weitgehend isoliert sind. Al-
lenfalls ist hier daher nur mit unregelmäßig einwandernden Einzeltieren zu rechnen 
und keinesfalls sind Verbotstatbestände des §44 BNatSchG zu unterstellen. 

Besser stellt sich für die Zauneidechse die Situation im Gebiet „Kleine Dorfgebiets-
fläche in Langenpreising“ dar. Hier besteht grundsätzlich durch gut durchwanderbare 
Lebensräume zwischen den strukturreichen Uferbereichen der Strogn und dem Teil-
gebiet die Möglichkeit eines Individuenaustauschs bzw. einer regelmäßigen Zuwan-
derung. Die Zauneidechse wurde dabei bei der Geländebegehung auch südöstlich 
des Gebiets am Damm der Strogn mit einem Jungtier nachgewiesen. Allerdings sind 
auch die im Teilgebiet vorhandenen Lebensräume für die Zauneidechse nur von ge-
ringem Wert, sodass höhere Individuendichten hier sicher auszuschließen sind. 
Vielmehr dürfte die zu erwartende Individuendichte in einem Bereich noch unterhalb 
der Erfassungsschwelle bei Standarderfassungen liegen und auch in den Lebens-
räumen an der Strogn deutet nichts auf eine große und vitale Population mit erhöhter 
Fortpflanzung als Grundvoraussetzung für eine verstärkte Ausbreitung der insge-
samt sehr ausbreitungsschwachen Zauneidechse hin.  

Insgesamt sind daher auch im Teilgebiet „Kleine Dorfgebietsfläche in 
Langenpreising“ keine relevanten Auswirkungen auf die Zauneidechse zu erwarten, 
da die ökologische Funktion der von einem hier stattfindenden Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Lebensstätten in entsprechend geeigneten Lebensräumen in der di-
rekten Umgebung mit Sicherheit gewahrt bleibt, populationserhebliche Störungen für 
die in dieser Hinsicht unempfindliche Zauneidechse allgemein nicht zu erwarten sind 
und mögliche Tötungen einzelner Tiere sich im Bereich des allgemeinen Lebensrisi-
kos der Art (hier z.B. Prädation durch Hauskatzen, Verluste durch Gartenarbeiten 
usw.) bewegen. 

Die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für 
die Zauneidechse ist daher von vornherein mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen. 
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Weitere Arten 

Für keine der weiteren in Anhang IV genannten Tier- und Pflanzenarten (sofern sie 
überhaupt im Naturraum oder im erreichbaren Umfeld vorkommen) bieten die Teil-
gebiete geeignete Voraussetzungen, um als Lebensraum genutzt zu werden. Vor-
kommen dieser Arten können deshalb von vornherein ausgeschlossen werden. 

 

3.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des BAYLFU sind grund-
sätzlich Vorkommen zahlreicher Vogelarten im Untersuchungsgebiet möglich. 

Bei dem Großteil der zu erwartenden Brutvögel dürfte es sich allerdings entspre-
chend der vorhandenen Lebensräume um häufige, ungefährdete und unempfindliche 
Vogelarten (sog. „Allerweltsarten“, definiert durch das LfU) handeln, deren Erhal-
tungszustand grundsätzlich als günstig einzustufen ist. Bei diesen „Allerweltsarten“ 
ist regelmäßig keine Betroffenheit zu unterstellen, sofern die Funktion der Niststätten 
unmittelbar in angrenzenden Grünstrukturen gewahrt bleibt, wie es hier der Fall ist, 
und Eingriffe in mögliche Neststandorte nur außerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden 
(im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. 
Art. 16(1) BayNatSchG). 

Darüber hinaus sind jedoch sicherlich auch hinsichtlich ihrer Lebensräume an-
spruchsvollere und artenschutzrechtlich prüfrelevante Vogelarten zu erwarten. In-
nerhalb der Teilgebiete dürfte dabei der Großteil dieser anspruchsvolleren Vogelar-
ten allerdings nur als Nahrungsgast, Durchzügler oder sonstige Gastvögel auftreten 
und mögliche Brutvorkommen in höherwertigen Lebensräumen in der Umgebung zu 
suchen sein. Bei einem Verlust dieser Funktionen durch Eingriffe und Vorhaben ist 
davon auszugehen, dass es sich bei den überplanten Fläche insbesondere aufgrund 
der hier vorherrschenden Nutzungen, keinesfalls um essentielle Lebensraumbe-
standteile in der Umgebung vorkommender anspruchsvoller Brutvogelarten handelt, 
deren Verlust zu einer Aufgabe der jeweiligen Brutplätze führen würde. 

Mögliche Brutvorkommen anspruchsvollerer Vögel können grob unterteilt werden in 
freibrütende Vogelarten, Höhlen-/Halbhöhlen-/Nischenbrüter in Gehölzen und an 
Gebäuden, sowie wiesen- und feldbrütende Vogelarten. 

Bei einem zu unterstellenden Vorkommen von freibrütenden anspruchsvollen Vogel-
arten in den Gehölzbeständen der Teilgebiete „Wohngebiet mit Mischbauflächen an 
der Prisostraße in Langenpreising“ und „Kleine Dorfgebietsfläche in Langenpreising“ 
wäre dabei keine Schädigung von Lebensstätten zu unterstellen, da die Funktion 
möglicherweise verlorengehender Niststätten, auch aufgrund der Kleinflächigkeit be-
anspruchter potentieller Brutplätze, in unmittelbar angrenzenden Grünstrukturen ge-
wahrt bleibt. Verluste von Neststandorten von Freibrütern werden auch in der Regel 
durch Neuanlage, soweit nicht sowieso jährlich neue Nester errichtet bzw. genutzt 
werden, schnell ausgeglichen. Eingriffe in mögliche Neststandorte müssen allerdings 
auch hier analog zu den „Allerweltsarten“ außerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden. 

Hingegen ist bei anspruchsvolleren höhlen-/halbhöhlen-/nischenbrütenden Vogelar-
ten in Gehölzen und an Gebäuden von einer Schädigung auszugehen, sofern ent-
sprechende Brutplätze Eingriffs- oder Vorhabenbedingt verlorengehen, da die Funk-
tion derartig nutzbarer Strukturen als Fortpflanzungsstätte in der Regel im direkten 
Umfeld nicht gewahrt bleibt. Dies ist für die Gehölzbestände und Gebäude in den 
Teilgebieten „Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in 
Langenpreising“ und „Kleine Dorfgebietsfläche in Langenpreising“ zu unterstellen, da 
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hier bei der Ortsbegehung sowohl entsprechend nutzbare Nischen an Gebäudefas-
saden als auch mögliche Baumhöhlen und Halbhöhlen im Gehölzbestand (v.a. in 
Obstbäumen) angetroffen wurden. Jedoch können diese Brutplatzverluste durch 
entsprechend der Ansprüche betroffener Vogelarten geeignete Vogelnistkästen im 
Sinne einer CEF-Maßnahme ausgeglichen werden. Als Grundlage für die Bestim-
mung des notwendigen Ersatzes, sowohl bezüglich des Umfangs als auch der Bau-
typen der Ersatznistkästen ist eine avifaunistische Erfassung anzuraten. Zusammen 
mit der Berücksichtigung der Vogelbrutzeit bei Eingriffen in Niststandorte, wäre 
durch diese Maßnahme sichergestellt, dass auch für höhlen-/halbhöhlen-
/nischenbrütenden Vogelarten keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. 

Einen Sonderfall stellen mögliche wiesen- und feldbrütende Vogelarten, z.B. Feldler-
che, Kiebitz, dar, da diese vermutlich aufgrund bestehender Störwirkungen aus der 
bestehende Bebauung und Nutzungen heraus nicht innerhalb der neu auszuweisen-
den Gebiete brüten und entsprechend keine direkte Betroffenheit besteht. Es beste-
hen aber mit hoher Sicherheit Brutplätze in der angrenzenden Feldflur, die durch zu-
sätzliche Störwirkungen aus den Teilgebieten heraus, insbesondere 
Kulissenwirkungen sind hier zu nennen, entwertet werden könnten und entspre-
chend bei Eingriffen und Vorhaben artenschutzrechtlich zu behandeln sind. Relevant 
ist dies für das „Wohngebiet mit Mischbauflächen an der Prisostraße in 
Langenpreising“ und „Wohngebiet in Zustorf“.  

Auswirkungen auf das östliche gelegene Wiesenbrütergebiet „Erdinger Moos west-
lich Zustorf“ sind dabei hingegen ausgeschlossen, da die Gebietsgrenze mehr als 
500 m, und damit weit außerhalb jeglicher Fernwirkungen (z.B. Meideentfernung zu 
kulissenwirksamen Strukturen von Feldlerche und Großem Brachvogel ca. 150 m), 
vom geplanten „Wohngebiet in Zustorf“ entfernt ist. Darüber hinaus sind auch die 
Flächen zwischen dem Wiesenbrütergebiet und dem geplanten Wohngebiet durch 
die viel befahrene St 2331 bereits erheblich vorbelastet und durch das Wohngebiet 
entsteht allenfalls eine geringe zusätzliche Kulissenwirkung, da hier direkt nördlich 
der Oberen Römerstraße mit dem Weiler bereits eine Vorbelastung besteht.  

Für die Flächen insbesondere in der offenen Feldflur des großflächig landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Gebiets, das sich zwischen Langenpreising im Norden und 
Osten, Zustorf im Nordwesten, Berglern im Südwesten und dem Mittleren Isarkanal 
im Süden erstreckt, hingegen sind Betroffenheiten durch indirekte Wirkungen ab-
sehbar. Verbotstatbestände, insbesondere das Schädigungsverbot i. S. des § 44 
Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG liessen sich hierbei durch geeignete vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für feld- und wiesenbrütende Vo-
gelarten vermeiden. Entsprechende Maßnahmen sind vielfach erprobt und weisen 
eine hohe Prognosesicherheit auf. Da die Ausgestaltung notwendiger Ausgleichs-
maßnahmen stark von der betroffenen Vogelart abhängt, und sich der notwendige 
Umfang je nach betroffener Vogelart stark unterscheidet, wird eine avifaunistische 
Erfassung der wiesen- und feldbrütender Vogelarten im Wirkraum der Teilgebiete 
angeraten. 

Insgesamt ist es bei Berücksichtigung der Vogelschutzzeit bei Eingriffen und Vorha-
ben in potentielle Niststandorte von Vögeln, sowie unter Berücksichtigung unter Um-
ständen notwendiger vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen daher ausgeschlossen, 
dass durch das Vorhaben bezüglich der Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt wer-
den. Ein unüberwindbares artenschutzrechtliches Planungshindernis besteht nicht. 
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Zur Bestimmung des zu berücksichtigenden Arteninventars, insbesondere von höh-
len-/halbhöhlen-/nischenbrütenden Vogelarten in Gehölzen und an Gebäuden, sowie 
feld- und wiesenbrütenden Vogelarten wird zu einer avifaunistischen Erfassung, in 
der Regel werden für derartige Untersuchung 4-6 Begehungen zwischen März und 
Juni durchgeführt, im Zuge der jeweiligen Detailplanungen der Teilgebiete geraten. 
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4 Gutachterliches Fazit 

Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Potentialabschätzung werden auf Basis 
einer Geländebegehung und umfangreichen Datenauswertungen zur 15. Flächen-
nutzungsplanänderung der Gemeinde Langenpreising drei Flächen zur Neuauswei-
sung von Dorf-, Misch- und Wohngebieten auf mögliche Konflikte mit dem europäi-
schen Artenschutz überprüft. Entsprechend der festgestellten Lebensräume und 
dem aus der Umgebung bekannten Arteninventar wurden hierzu mögliche Vorkom-
men gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) diskutiert. 

Hierbei wurde ein grundsätzliches Lebensraumpotential im Untersuchungsgebiet für 
diverse gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten aus den Gruppen Fledermäuse, 
Reptilien und Vögeln festgestellt. Deren jeweilige Betroffenheit wurde in einer ersten 
artenschutzrechtlichen Einschätzung untersucht, sowie auf zu erwartenden Maß-
nahmenbedarf zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten hingewiesen. 

Darüber hinaus wird nahegelegt, für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse ge-
zielte faunistische Erfassungen im Zuge der Detailplanungen durchzuführen, um 
weitere Daten zu einem tatsächlichen Vorkommen relevanter Arten zu generieren, 
sowie die Art und den Umfang möglicher Betroffenheiten und den sich hieraus ablei-
tenden notwendigen Maßnahmenumfang hinreichend konkretisieren zu können. 

Ein unüberwindbares Planungshindernis aus artenschutzrechtlicher Sicht wird dabei 
ausgeschlossen, wenngleich auch unter Berücksichtigung der Durchführung geeig-
neter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, sowie vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen nicht sicher auszuschließen ist, dass bei Vorhandensein höher-
wertiger Fledermausquartiere in den bereits bebauten Teilflächen 
Verbotstatbestände i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt wer-
den könnten und eine Ausnahme von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich wird. 
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